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Die Allgemeinen Geschäftsbedingungen der ANKA Beratungs- & Sport GmbH werden folgendermaßen 

gegliedert: 

 

➢ ANKA Beratung: 

Für die Fachgruppe Unternehmensberatung gelten die Allg. Geschäftsbedingungen „ANKA 

Beratung“ 

 

➢ ANKA Sport:  

Für die folgenden Fachgruppen gelten die Allg. Geschäftsbedingungen „ANKA Sport“ 

o Handel Mode und Freizeitartikeln 

o Vermietung von Fahrrädern und Sportartikeln 

o Fahrradtechnik 

o Wartung und Reparatur von Kanten, Kufen, Belägen und Bindungen 
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1. Geltungsbereich  
a) Der Geltungsbereich dieser Allgemeinen Geschäftsbedingungen umfasst alle unter ANKA 

Sport angeführten Sparten. 

b) Alle betreffenden Angebote, Rechtsgeschäfte und sonstigen wie immer gearteten Leistungen 

der ANKA Beratungs- & Sport GmbH (im Folgenden ANKA genannt), insbesondere 

I. den Handel von Waren (Sportartikeln) 

II. den Verleih von Fahrrädern, Elektro-Fahrrädern und anderer Sportartikel 

III. die Reparatur und Serviceleistung bei Fahrrädern und Wintersportgeräten 

c) Die Leistungen von ANKA erfolgen damit ausschließlich auf der Grundlage der aktuellen 

Version der AGB. Dies gilt nicht, sofern schriftlich und ausdrücklich etwas anderes vereinbart 

wurde. 

d) Für alle weiteren Rechtsgeschäfte (zB.: Zusatzaufträge) gelten diese AGB als 

Rahmenvereinbarung. 

e) Diese AGB gelten nicht für die Sparte der Unternehmensberatung. 

 

2. Definition von Begriffen 
Für die hier angeführten Allg. Geschäftsbedingungen und andere vertragliche Grundlagen gelten 

folgende Begriffe. Es sei denn, es ergibt sich aus Zweck und Sinn unmissverständlich ein anderer 

Begriffsinhalt. 

a) Kunde/Vertragspartner 

Jeder Vertrags- und/oder Verhandlungspartner von ANKA, insbesondere jeder Käufer (auch 

Besteller zB. über ein Online Buchungssystem) einer Ware/Dienstleistung. Unabhängig, ob 

bereits ein Vertrag zustande gekommen ist oder nicht. 

 

b) Leistung 

Jedes Produkt, Dienstleistung und sonstige Leistung von ANKA materiell und/oder 

immateriell. 

 

c) Ware 

Jedes Produkt, das von ANKA angeboten und vertrieben wird. 

 

d) Bestellung / Auftragsbestätigung 

Der verbindliche Antrag des Kunden auf Erbringung einer Leistung durch ANKA, 

insbesondere der Antrag auf Lieferung von Waren. 

 

e) Auftrag 

Das zwischen ANKA und dem Kunden zustande gekommene Rechtsgeschäft. 
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3. Leistung/Lieferung – Auftragserfüllung 
a) Kaufverträge kommen unmittelbar mit der Zahlung an der Kassa, einer Buchung im Online-

Buchungssystem, einer unterschriebenen Auftragsbestätigung oder einem Serviceauftrag 

zustande. 

Ab einem Warenwert von 10.000€ brutto verpflichtet sich der Kunde eine Anzahlung in der 

Höhe von 20% des Bruttoverkaufspreises zu tätigen. Dies erfolgt nach Rechnungslegung 

durch ANKA. Die unterschriebene Auftragsbestätigung, sowie der Zahlungseingang am Konto 

IBAN: AT93 3293 9000 0072 6646 von ANKA gelten gemeinsam als Auftragsbestätigung. 

b) Etwaige Abweichungen von Angaben aus Prospekten, Katalogen, Onlineshops, usw., sowie 

Änderungen von Modellen, Ausstattungen, Konstruktionen, Materialien, usw. bleiben 

gegenüber dem Kunden vorbehalten, sofern diese zumutbar sind. Es entstehen daraus keine 

Rechte und Ansprüche gegenüber ANKA. 

c) Besondere Vorgaben und/oder Anforderungen des Kunden an die zu erbringende Leistung 

von ANKA bedürfen einer schriftlichen Bestätigung. Änderungswünsche können im 

Ausnahmefall, gegen Kostenersatz und ohne Rechtsanspruch des Kunden durchgeführt 

werden. 

 

4. Eigentumsvorbehalt 
a) Die Ware verbleibt bis zur Erfüllung aller Ansprüche im alleinigen Eigentum von ANKA 

(Vorbehaltsware) und zwar auch dann, wenn einzelne Teile (zB.: einzelne Räder einer 

Sammelbestellung) bereits bezahlt sind. 

b) Bis zum Zeitpunkt der Begleichung aller Forderungen darf der Kunde über die Ware nicht 

verfügen und trägt das volle Risiko hinsichtlich Diebstahl, Sachschäden usw. 

c) Für die Dauer des Eigentumsvorbehaltes hat der Kunde die ausgelieferte Ware pfleglich zu 

behandeln. 

d) Bei Zahlungsverzug ist ANKA berechtigt, die (gesamte) Vorbehaltsware zurückzufordern 

und/oder die Ansprüche mit Dritten einzufordern. Die Kosten dafür trägt der Kunde. 

e) Im Zuge eines Insolvenzverfahrens, bei Pfändung durch Dritte oder bei einem sonstigen 

Zugriff Dritter auf die Vorbehaltsware hat der Kunde auf das Eigentum von ANKA 

hinzuweisen und muss ANKA unverzüglich informieren. 

f) Bei Zuwiderhandeln des Kunden gegen die Vereinbarungen über den Eigentumsvorbehalt ist 

der Kunde ohne Anrechnung auf einen tatsächlich eingetretenen Schaden (insbesondere 

Kosten der Exszindierung im Exekutionsverfahren) zur Zahlung einer Vertragsstrafe in Höhe 

des Nettowarenwertes der Vorbehaltsware verpflichtet. Kommt der Kunde seinen 

Verpflichtungen nicht nach oder stellt er seine Zahlungen ein, so wird zudem die gesamte 

Restschuld sofort fällig. ANKA ist in diesem Falle berechtigt, sofort die Herausgabe der Ware 

unter Ausschluss jeglichen Zurückbehaltungsrechtes zu verlangen. Nach Rücknahme der 

Ware steht es im Ermessen von ANKA: 
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1. entweder den Kaufgegenstand zu veräußern und den erzielten Erlös abzüglich 30 % 

Wiederverkaufsspesen dem Kunden auf seine noch bestehenden Verpflichtungen 

gutzuschreiben, 

2. oder die Ware zum Rechnungspreis unter Abzug allfälliger Wertminderungen 

zurückzunehmen und dem Kunden für die Zeit seines Besitzes für die angelieferten 

Waren ein angemessenes Benützungsentgelt zu berechnen. 

 

5. Verleih von Sportgeräten 
a) Vertragspartner 

Vertragspartner dieses Mietvertrages ist, neben dem vor Ort oder Online über 

www.anka.co.at  (nachfolgend Buchungsplattform genannt) buchenden Kunden, die ANKA 

Beratungs- und Sport GmbH. 

 

b) Mietgegenstand 

Sämtliche auf der Buchungsplattform oder im Shop zur Miete buchbaren Winter- und 

Sommer-Sportgeräte und Zusatzprodukte (Bikes, E-Bikes, Fahrradanhänger, 

Absperrschlösser, Helme, Wanderstöcke usw.) werden nachstehend zusammenfassend als 

Mietgegenstand bezeichnet und beinhalten alle Winter-/Sommer-Sportgeräte aller 

Kategorien und Altersgruppen. Anfragen (z. B. Gruppenanfragen) und Buchungen (z.B. 

Online-Buchung) werden nachfolgend einheitlich als Buchung bezeichnet. 

 

c) Mietbedingungen - die Vermietung erfolgt ausschließlich zu nachstehenden Bedingungen. 

I. Der Kunde bestätigt mit seiner Buchung, dass er voll geschäftsfähig und somit 

mindestens 18 Jahre alt ist. 

II. Bis zur vollständigen Zahlung des Mietpreises (online oder im Verleihshop vor Ort) 

erfolgt keine Herausgabe des Mietgegenstandes durch den Vermieter. 

III. Vor Herausgabe des Mietgegenstandes muss der Kunde im Verleihshop einen 

amtlichen Lichtbildausweis (z.B. Personalausweis, Reisepass oder Führerschein), 

sowie seine Buchungsbestätigung (ausgedruckt oder am Handy)  vorweisen und 

erklärt sich einverstanden, dass ein Ausweis als Pfand während des Verleihs 

einbehalten wird. Bei Rückfragen des Verleihshops bezüglich des Alters von Kindern 

oder Jugendlichen, für welche der Kunde den Mietvertrag abschließt, ist dem 

zuständigen Verleihshop-Personal ein amtlicher Lichtbildausweis vorzuweisen, 

welcher das angegebene Alter bezeugt. 

IV. Die Buchungsplattform beinhaltet die Darstellung und Buchbarkeit von 

Mietgegenstände des jeweiligen Verleihshops. Nach Abschluss des 

Buchungsvorgangs mit oder ohne Bezahlung, generiert die Buchungsplattform 

automatisch einen Voucher (Reservierungsbestätigung), der per Mail an den Kunden 

geht. Dieser Voucher steht zusätzlich auf der Buchungsabschlussseite zum Download 

zur Verfügung. Mit diesem Voucher (ausgedruckt oder am Handy) kann der Kunde im 

Verleihshop den gebuchten Mietgegenstand abholen. Des Weiteren werden die 

Buchungsinformationen an den betreffenden Verleihshop weitergeleitet. Nach dem 

Verleih erhält der Kunde automatisch ein E-Mail mit der Bitte um Feedback.  
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V. Mit dem Abschluss der Buchung bestätigt der Kunde die Richtigkeit seiner 

persönlichen Daten, die zur fachgerechten Auswahl der Verleihartikel herangezogen 

werden. Der Kunde darf am Mietgegenstand keine Veränderungen vornehmen. 

 

d) Pflichten des Mieters 

I. Mietgegenstand: 

a. Der Kunde ist für den Mietgegenstand voll verantwortlich und hat ihn 

entsprechend seiner Funktion und Einsatzbedingungen pfleglich zu 

benützen. Hat der Mietgegenstand bereits bei Anmietung Mängel, kann der 

Kunde – sofern der Verleihshop den Mangel nicht beheben kann – es 

austauschen oder vom Vertrag zurücktreten. Die Weitergabe des 

Mietgegenstands an dritte Personen ist nicht gestattet. Der Kunde hat dafür 

zu sorgen, dass der Mietgegenstand so verwahrt wird, dass eine 

Verwechslung oder ein Diebstahl verhindert wird. Der Mietgegenstand ist, 

sofern keine Versicherung abgeschlossen wird, nicht versichert. Bei Diebstahl 

durch Zuwiderhandlungen gegen die auferlegten Verwahrungspflichten, 

haftet der Kunde für den Zeitwert. Der Mieter darf keine Veränderungen am 

Mietgegenstand vornehmen, insbesondere nicht an Bremse, Antrieb, Akku, 

Motor, Federelemente und Schaltung. 

II. Radweg, Routen, MTB-Strecken, Trails usw. 

a. Der Kunde verpflichtet sich mit dem Mietgegenstand nur öffentliche Straßen, 

Radwege und als Mountainbike-Strecken und -Trails ausgewiesene Strecken 

zu befahren. 

b. Das Befahren von ausgewiesenen Downhill- und Freeride-Strecken ist mit 

dem Mietgegenstand nicht gestattet. Zu diesem Zwecke gibt es spezielle 

Downhill-Bikes im Bereich solcher Anlagen. Die Nutzung des 

Mietgegenstandes in einem solchen Bereich fällt unter Vorsatz. 

 

 

 

e) Gültigkeit 

I. Der Reservierungsauftrag erlangt Gültigkeit mit Erhalt der Reservierungsbestätigung. 

II. Vermietungen können am jeweiligen Tag ab 08:00 und die Rückgabe muss bis 

längstens 17:00 des jeweiligen letzten Tages des Verleihs erfolgen. 

III. Der Verleihshop hält den Mietgegenstand bis Geschäftsschluss des ersten 

Reservierungstages aufrecht. Nach dieser Frist verliert die Reservierung ihre 

Gültigkeit. Sollte die Reservierung aus irgendwelchen Gründen nicht in Anspruch 

genommen werden können, erstatten wir bis zum Tag des Reservierungsbeginns 

eine eventuell geleistete Anzahlung für die Reservierung zurück. 

IV. Der Mietpreis gilt nur für aufeinanderfolgende Tage. 

 

f) Rücktrittsrecht 

I. Bei Verhinderung die Miete anzutreten (Storno) gelten folgende Konditionen: 

i. Bei Individualbuchungen bis 24h vor Mietantritt kein Storno 

ii. Bei Gruppenbuchungen bis 72h vor Mietantritt kein Storno 
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II. Bei Verletzung oder Krankheit des Kunden während aufrechter Miete erstatten wir 

unter Voraussetzung der sofortigen Rückgabe des Mietgegenstandes das Geld, für 

die restliche bereits bezahlte Mietdauer, zurück. 

III. Tritt der Kunde zur Miete nicht an, wird der volle Mietpreis verrechnet. 

IV. Im Falle eines Stornos bitte direkt den Verleihshop kontaktieren (Kontaktdaten auf 

Buchungsbestätigung) und per Mail an: LINK hier 

 

g) Diebstahl oder Beschädigung des Mietgegenstandes 

I. Im Falle von Schäden aufgrund Fahrlässigkeit oder Diebstahl sind folgende Beträge 

dem Vermieter zu bezahlen. 

II. Durch Zahlung einer Versicherungs-Gebühr lt. Tarifaushang können leichte Schäden 

oder auch Diebstahl mit einem Selbstbehalt abgesichert werden. 

III. Im Fall eines Diebstahls ist die Vorlage einer polizeilichen Anzeige erforderlich, bei 

Nichtvorlage der polizeilichen Anzeige ist der Zeitwert des Mietgegenstandes zzgl. 

einer Bearbeitungsgebühr* von 350€ zu ersetzen. 

i. Der Mietgegenstand muss beim Verlassen mit einem geeigneten und der 

Versicherung bekannt gemachtem Absperrschloss abgesperrt sein. Die 

Absperrung muss vom Rahmen aus (nicht mit einem Reifen alleine) an einem 

festen Gegenstand erfolgen (zB. Rahmen an Baum). Bei der Verwendung 

eines eigenen Absperrschlosses ist kein Versicherungsschutz gegeben. 

 

Ohne Versicherung   

Gebuchte Kategorie Fahrlässigkeit Diebstahl** 

MTB ohne E-Motor Schadensabhängig € 

Zeitwert zzgl. Bearbeitungs-
gebühr* von 350€ 

E-Kids Schadensabhängig € 

E-Trekking Schadensabhängig € 

E-Fully Schadensabhängig € 

Anhänger Schadensabhängig € Zeitwert zzgl. Bearbeitungs-
gebühr* von 100€ 

 

Mit Versicherung   

Gebuchte Kategorie Fahrlässigkeit Diebstahl** 

MTB ohne Antrieb 

Selbstbehalt 25€ Selbstbehalt 50€ 

E-Kids 

E-Trekking 

E-Fully 

Anhänger 

 

Bei Schäden, die durch groben Vorsatz oder mutwillig herbeigeführt werden, muss der 

Kunde dem Vermieter den vollen Schaden (Teile und Arbeitszeit) bzw. bei Totalschaden den 

Neuwert UVP des Mietgegenstandes zzgl. 350€ Bearbeitungsgebühr* entrichten. Das Fahrrad 

bleibt unbeachtet dessen im Besitz der Vermieters. Für die Dauer des Mietausfalles muss 

zusätzlich zur Schadensabgeltung pro Tag der jeweilige Tagestarif bis zum Zeitpunkt des 

Einsatzes des Ersatz-Mietgegenstandes abgegolten werden. (zB.: Rad kosten UVP 5.000€; 

mailto:andreas.buder@anka.co.at;%20karin.hager@anka.co.at?subject=Storno%20Miete
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Ersatzrad muss bei Lieferanten abgefragt werden, es folgt die Bestellung, die Finanzierung 

und der Zusammenbau; diese Administration kostet 350€; das Rad wird nach 14 Tagen 

geliefert und ist am 15. Tag im Verleih einsatzbereit; Gesamtkosten: 5.000 + 350 + (65€*15d) 

= 6.325€ 

 

*Die Bearbeitungsgebühr beinhaltet Unkosten für die Beschaffung (Administration, 

Transport, Porto) sowie die Arbeitszeit für den Zusammenbau eines Ersatz-

Mietgegenstandes. 

 

h) Preise, Bezahlung und Rabatte 

I. Alle Preise verstehen sich inklusive aller zum Zeitpunkt der Buchung geltende 

Steuern und Abgaben und abzüglich des optionalen Rabatts. Die Anzeige der Preise 

ist in Euro (€). Die Bezahlung ist ausschließlich in Euro möglich.  

II. Die Buchung kann mittels folgender Zahlungsmittel bezahlt werden. 

i. Kreditkarte (Visa, Mastercard) 

ii. Sofortüberweisung 

iii. Bar (nur vor Ort) 

III. Etwaige sonstige durch die Zahlung entstehende nicht vom Vermieter veranlasste 

Gebühren (Bankprovisionen, wechselkursgebundene Bankgebühren usw.) gehen 

ausschließlich zu Lasten des Kunden. 

 

i) Technische Defekte während des Verleihs 

a. Sollte es zu einer technischen Panne während des Verleihs kommen, dann ist 

unverzüglich der Vermieter telefonisch zu kontaktieren. 

i. Im Falle einer Reifenpanne muss darauf geachtet werden, nicht ohne Luft 

weiter zu fahren um die Felge nicht zu beschädigen. 

b. Abhängig von der Entfernung und Erreichbarkeit (mit Auto erreichbar oder nur mit 

dem Rad) versucht der Vermieter schnellstmöglich die Panne zu beheben. 

c. Zur Standortbestimmung kann die Funktion „Standort teilen“ bei Whatsapp 

verwendet werden. 

d. Erfahrene Radfahrer können Reifendefekte auch selber beheben.  

 

 

j) Haftung 

Der Vermieter haftet für eine sachgemäße Ausgabe des Mietgegenstands. Sollte dennoch ein 

Sturz aufgrund eines technischen Gebrechens erfolgen, so ist der Vermieter schnellstmöglich 

in Kenntnis zu setzen. Der Schaden am Rad darf, wie unter Punkt 5d ebenso vermerkt, nicht 

verändert werden. Eine Haftung gilt als ausgeschlossen, wenn nachweislich nachträglich am 

Rad etwas verändert wurde. 

Für Unfälle, die ausschließlich auf den Radfahrer selbst zurückzuführen sind (zB.: 

Verkehrsunfall im öffentlichen Verkehr) kann keinerlei Haftung übernommen werden.  
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k) Onlinebuchung 

Der Kunde nimmt zur Kenntnis, dass der Vermieter die Buchungsplattform unverbindlich und 

jederzeit widerrufbar als Serviceleistung zur Verfügung stellt. Der Kunde hat daher keinen 

Anspruch auf Nutzung und Funktion der Buchungsplattform generell oder nach einem 

bestimmten Stand der Technik. Der Vermieter übernimmt insbesondere keine 

Verantwortung für die ununterbrochene Verfügbarkeit der Plattform und den darin 

verwalteten Daten. Aufgrund der Beschaffenheit des Internets sind Übertragungszeiten und 

Übertragungsqualität von Daten von der Belastung des Internet abhängig. Zudem ist es nach 

dem derzeitigen Stand der Technik nicht möglich, Software vollkommen fehlerfrei zu 

entwickeln und zu betreiben und sämtliche Unsicherheiten im Zusammenhang mit dem 

Internet auszuschließen. Der Vermieter übernimmt insofern keine Haftung bei 

(vorübergehender) Nichtverfügbarkeit der Buchungsplattform oder für eine fehlerhafte 

Übertragung von Buchungen. 

 

 

l) Umtausch 

Ein Modellwechsel des gemieteten Sportgerätes ist innerhalb der gebuchten Kategorie 

kostenfrei möglich, solange Mietgegenstände verfügbar sind. Wird ein Sportgerät in einer 

höhere Kategorie gewechselt, ist der Aufpreis vor Ort zu bezahlen.  

 

m) Datenverarbeitung 

Der Vermieter speichert und verarbeitet bestimmte personenbezogene Daten im Rahmen 

der Buchung online zur Abwicklung der Buchung. Die Zustimmung für Marketingzwecke 

erfolgt im Datenblatt oder online per extra auszuwählendem Feld. 

Persönliche Daten werden vertraulich behandelt und nicht an Dritte weitergegeben. 

 

 

6. Schadenersatz, Abtretungsverbot, Gewährleistung 
a) Mangels anderer Regelungen in diesen AGB und/oder im Vertrag gelten die gesetzlichen  

Bestimmungen. 

b) ANKA übernimmt für die gewöhnliche Abnutzung der Ware sowie für Mängel, die durch 

unsachgemäße Handhabung entstanden sind keine Gewährleistung. 

c) Die im Rahmen von Gewährleistungen (zB.: Rückrufaktion des Herstellers) vorzunehmende 

Verbesserung oder Austausch werden mangels anderer Vereinbarung – binnen einer Frist 

von vier Wochen vorgenommen.  

d) Bei Nachlieferungen übernimmt ANKA für die exakte Übereinstimmung mit der Erstlieferung 

keine Gewähr. 
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e) Für den Kunden im Rahmen der Geschäftsabwicklung zugefügte Schäden haftet ANKA nur bei 

eigenem Vorsatz oder bei eigenem groben Verschulden oder bei Vorsatz und groben 

Verschulden der für ANKA tätigen Erfüllungsgehilfen, ausgenommen Personenschäden, für 

welche ANKA bereits bei leichter Fahrlässigkeit unbeschränkt haftet. Die Bestimmungen des 

Produkthaftungsgesetzes bleiben unberührt. 

f) Die Abtretung von Gewährleistungs- und Schadenersatzansprüchen oder dergleichen ist 

unzulässig. 

g) Sofern ANKA ausdrücklich Garantien zugesagt hat, gelten diese nur bei sachgemäßer 

Verwendung der Waren, insbesondere fachgerechter Installierung, Montage und 

ordnungsgemäßer Pflege. Von der Garantiezusage sind Abnützungen jeder Art ebenso wenig 

erfasst wie Beschädigungen, welche durch den Kunden oder Dritte verursacht wurden. 

Für von Herstellern zugesagte Garantien gelten ausschließlich deren Garantiebedingungen. 

h) Instruktionen, die in Prospekten, Gebrauchsanweisungen oder sonstigen Produkt- bzw. 

Wareninformationen gegeben werden sowie Pflege- bzw. Montagehinweise sind, um 

allfällige Schäden zu vermeiden, vom Kunden strikt zu befolgen. Von einer über die 

definierten Anwendungsbereiche hinausgehenden Anwendung wird ausdrücklich gewarnt. 

 

7. Gerichtsstand 
a) Für alle Streitigkeiten aus oder im Zusammenhang mit diesen AGB und/oder dem Vertrag gilt 

österreichisches Recht unter Ausschluss der Kollisionsnormen des Internationalen 

Privatrechts und des UN-Kaufrechtes als vereinbart. Dies gilt auch für Fragen über das 

Zustandekommen bzw. über die Auslegung der AGB und des Vertrages. Diese Rechtswahl gilt 

nur insoweit, als dem Käufer dadurch nicht der durch zwingende Bestimmungen seines 

Heimatstaates gewährte Schutz entzogen wird. Heimatstaat ist der Staat in dem der Käufer 

seinen gewöhnlichen Aufenthalt hat. 

b) Für Kunden mit einem außerhalb der Republik Österreich gelegenem Wohnsitz ist 

Gerichtsstand für alle Rechtsstreitigkeiten, die sich aus dem vorliegenden Vertragsverhältnis 

ergeben oder mit diesem in Zusammenhang stehen ausschließlich das sachlich für 3293 Lunz 

am See, Bezirk Scheibbs, Niederösterreich zuständige Gericht. 

8. Sonstiges, salvatorische Klausel 
a) Die Unwirksamkeit einzelner Punkte dieser Geschäftsbedingungen lässt die Wirksamkeit der 

anderen Bestimmungen dieser Geschäftsbedingung unberührt. Die Vertragspartner sind 

verpflichtet, eine neue Bestimmung zu vereinbaren, die dem Zweck der unwirksamen 

Bestimmung am nächsten kommt. 

b) Die Überschriften der AGB dienen nur der Übersichtlichkeit und dürfen nicht zu deren 

Auslegung herangezogen werden. 

ENDE 


